
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 28. März 2012  
 
 
 Nr. A 227/2011 
 

Auftrag überparteilich: Listenverbindungen: Beschränkung auf das Wesentliche    

  

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst: 
 
Der Auftrag „Listenverbindungen: Beschränkung auf das Wesentliche“ wird erheblich erklärt. 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat eine Vorlage zur Änderung des Gesetzes 
über die politischen Rechte (GpR; BGS 113.11) und – wenn nötig – der dazugehörigen Ausfüh-
rungserlasse zu unterbreiten, wonach bei Wahlen nur noch Verbindungen zwischen Listen der 
gleichen Partei und zwischen Listen der Mutter- und der jeweiligen Jungpartei (Unterlistenver-
bindungen) zulässig sind. Die Vorlage ist innert 6 Monaten zu unterbreiten, so dass die entspre-
chenden Gesetzesänderungen bereits auf die Kantonsratswahlen 2013 angewendet werden 
können. 
 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Christian Imark Fritz Brechbühl 
Präsident Ratssekretär 
 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verteiler 

Staatskanzlei (ENG, STU, ROL) 
Aktuarin Justizkommission 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste (683/2012)    


